
Kd.Nr.:
BG Nr.:

Schweigepflichtentbindung 

Zustimmungserklärung des Kunden nach §§ 67 b Abs.1 und 2 SGB X, 203 Abs.1 und 2 StGB 

Familienname, Vorname: … …………………………… 

Erklärung 

Ich entbinde hiermit die Berater/innen, die mich im Zusammenhang mit meiner Inanspruchnahme 
der  

• sonstigen Beratung:

durch 

Name des Vermie-
ters/Versorgers

Anschrift des Vermie-
ters/Versorgers 

beraten und betreuen, hinsichtlich folgender Angaben von ihrer Schweigepflicht: 

• Auskünfte zum Sachverhalt/ Darlehensbeantragung/ offene Forderungen beim Vermieter, of-
fene Forderungen beim Versorger

Gleichzeitig erkläre ich mich einverstanden, dass mein/e persönliche/r Ansprechpartner/in oder 
Fallmanager/in des Grundsicherungsträgers Jobcenter Dessau-Roßlau dem/der Berater/in meine 
folgenden Daten: 

•

und die Gründe für die Inanspruchnahme der o. g. Einrichtung übermitteln darf.  
Die Datenübermittlung dient zur Planung der Integrationsstrategien. Für andere Zwecke ist eine 
Verarbeitung oder Nutzung weder geplant noch zulässig. Aus meiner Einwilligung dürfen mir kei-
nerlei Nachteile erwachsen. Ich weiß, dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen kann. Mein Einverständnis kann ich auch beschränken.  

Dessau-Roßlau, den …………………. 
Unterschrift 



§ 67b SGB X 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung 

(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden Vorschriften 
oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen oder soweit der Betroffene einge-
willigt hat. § 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des 
Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben handelt oder die 
Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Renten-
versicherung und deren Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 
(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung oder 
Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des Betroffenen ist nur 
wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis bedürfen der Schriftform, 
soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit an-
deren Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung 
hervorzuheben. 
 
 

§ 203 StGB 

Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis 
oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1.         … 
2.         … 
3.         … 
4.         Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
            die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 
4a.       … 
5.         staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
6.         … 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit  
Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehö-
rendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1.         Amtsträger, 
2.         für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3.         … 
4.         … 
5.         … 
6.         … 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt 
worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen 
Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein fremdes Ge-
heimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher 
Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als 
Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. 
Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei 
ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem 
Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder 
aus dessen Nachlaß erlangt hat. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen 
unbefugt offenbart. 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu 
schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

 


	§ 67b SGB X
	Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung
	§ 203 StGB
	Verletzung von Privatgeheimnissen

	Familienname Vorname: 
	Unterschrift: 
	BG Nr: 
	Kunden-Nr: 
	sonstige Beratung: 
	Anschrift des Vermieters/Versorgers: 
	Name des Vermieters/Versorger: 
	folgende Daten: Vorname, Name, Adresse;
	Datum: 


